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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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188 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch in Anwendung des beschleunigten 
Verfahrens nach § 13 a Baugesetzbuch 
Arbeitstitel: Eifelwall in Köln-Neustadt/Süd und Köln-
Sülz

Der Rat hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2015 den Satzungsbe-
schluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesge-
setzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung – über folgenden Bebauungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 66473/03 mit gestalterischen Festset-
zungen gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch für das Gebiet zwischen 
der Luxemburger Straße, dem Eifelwall, der nordwestlichen 
Grenze des mit Parkplätzen und Hochgarage bebauten Grund-
stückes westlich der Rudolf-Amelunxen-Straße und der Hans-
Carl-Nipperdey-Straße in Köln-Neustadt/Süd und Köln-Sülz 
Arbeitstitel: Eifelwall in Köln-Neustadt/Süd und Köln-Sülz

Der Bebauungsplan Nummer 66473/03 einschließlich der Be-
gründung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekanntma-
chung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentlichung im Amts-
blatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaften, Vermes-
sung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, Zimmer 06 E 
05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag		  von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag				   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag		  von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der 
Bebauungsplan Nummer 66473/03 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
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schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 18. Juni 2015

Der Oberbürgermeister
gez. Roters

189 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Aufhebung von einem Fluchtlinienplan gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Schweinheimer Straße/Kochwiesenstraße in 
Köln-Holweide

Der Rat hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2015 den Satzungsbe-
schluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesge-
setzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung – über folgenden Bebauungsplan gefasst:

Aufhebung eines Fluchtlinienplans Nummer 1215, der einen 
großen Bereich um die ehemalige Baumwollbleicherei in Köln-
Holweide betrifft und insbesondere das Gebiet östlich der Fer-
dinand-Stücker-Straße, beiderseits der Schweinheimer Stra-
ße beziehungsweise der Iddelsfelder Straße, im Osten einen 
großen Teil des Krankenhauses Holweide, Teile der Florentine-
Eichler-Straße und Teile des Coloniageländes in Köln-Holwei-
de abdeckt
Arbeitstitel: Schweinheimer Straße/Kochwiesenstraße in Köln-
Holweide

Der aufgehobene Plan Nummer 1215 einschließlich der Be-
gründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden dieser 
Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag		  von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag				   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag		  von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird die 
Aufhebung des Fluchtlinienplans Nummer 1215 rechtsver-
bindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
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chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 16. Juni 2015

Der Oberbürgermeister
gez. Roters

190 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch in Anwendung des beschleunigten 
Verfahrens nach § 13 a Baugesetzbuch 
Arbeitstitel: Staatenhaus in Köln-Deutz

Der Rat hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2015 den Satzungsbe-
schluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundesge-
setzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass dieser Satzung 
geltenden Fassung – über folgenden Bebauungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 68461/02 mit gestalterischen Fest-
setzungen gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch im be-
schleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch für das 
Gebiet zwischen Rheinparkweg, westliche beziehungs-
weise nordwestliche Grenze der Flurstücke 292 und 198 
(Gemarkung Deutz, Flur 32), nordöstliche Grenze Tanz-
brunnen, Linie circa 35  m parallel nordwestlich der Gebäu-
degrenze „Staatenhaus“, Linie circa 30  m parallel nordöst-
lich der Hochwasserschutzwand, Auenweg in Köln-Deutz 
Arbeitstitel: Staatenhaus in Köln-Deutz

Der Bebauungsplan Nummer 68461/02 einschließlich der Be-
gründung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekanntma-
chung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentlichung im Amts-
blatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaften, Vermes-
sung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, Zimmer 06 E 
05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag		  von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag				   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag		  von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der 
Bebauungsplan Nummer 68461/02 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch beachtliche 
Mängel bei der Durchführung des beschleunigten Verfahrens 
und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn sie 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen.
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Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 16. Juni 2015

Der Oberbürgermeister
gez. Roters

191 Widmung der Johann-Reintgen-Straße und der 
Peter-Koep-Straße in Köln-Sürth

Gemäß § 6 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz NRW vom 
01.08.1983 wird die Widmung der nachfolgenden Straßen und 
Straßenteilstücke verfügt.

Straßenbezeichnung Abgrenzung Widmung als Gemarkung Flur Flurstück

Johann-Reintgen-Straße von Bergstraße bis Wendebereich GoB Rondorf-
Land

86 3574

Peter-Koep-Straße von Johann-Reintgen-Straße u-förmig verlaufend 
und an der Johann-Reintgen-Straße endend

GoB Rondorf-
Land

86 3662 

Peter-Koep-Straße Wegeverbindung von Peter-Koep-Straße bis 
Falderstraße

GF Rondorf-
Land

86 3646, 
3647

GoB = Gemeindestraße ohne Benutzungsbeschränkung

GF    = �Gemeindestraße mit der Benutzungsbeschränkung auf 
Fußgänger

Die Widmung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam. 

Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Flächen ersicht-
lich ist, kann beim 

Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Zim-
mer 13 C 64, 

montags und donnerstags		 von 8.00 – 16.00 Uhr,
dienstags			   von 8.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs und freitags		  von 8.00 – 12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
30147) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekanntgegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln, Köln, 
erhoben werden. 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Cornelia Müller, kommissarische Amtsleiterin
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192 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Arbeitstitel: Kochwiesenstraße in Köln-Holweide

Der Rat hat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2014 den 
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) – jeweils in der bei Erlass 
dieser Satzung geltenden Fassung – über folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 73480/06 mit gestalterischen Fest-
setzungen gemäß § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch für das Gebiet 
zwischen Kochwiesenstraße, Burgwiesenstraße, Ferdinand-
Stücker-Straße und Schweinheimer Straße in Köln-Holweide
Arbeitstitel: Kochwiesenstraße in Köln-Holweide

Der Bebauungsplan Nummer 73480/06 einschließlich der Be-
gründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 
Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden dieser 
Bekanntmachung, das heißt, mit dem Tage der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln, beim Amt für Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Köln, Plankammer, 
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln,

Montag und Donnerstag		  von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag				   von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag		  von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst für 
Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung tritt, wird der 
Bebauungsplan Nummer 73480/06 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten über die Aufstellung des Flächennutzungsplans und 
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt I Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften eine unter Berücksichtigung des § 214 
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel bei der Durchführung des beschleunigten 
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, 
ist darzulegen.

Hinweis auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I Seite 2414) in der 
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung 
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen 
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in 
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden 
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b)	 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder 
der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,

c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet

	 oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-

meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.“

Köln, den 15. Januar 2015

Der Oberbürgermeister
gez. Roters
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193 Teileinziehung des Verbindungsweges von Kal-
ker Hauptstr. 137 zum Parkplatz Vorsterstraße in 
Köln-Kalk, Gemarkung Kalk, Flur 22, Teilstück aus 
Flurstück 683

Die Teileinziehung des Verbindungsweges von Kalker Haupt-
str. 137 zum Parkplatz Vorsterstraße (Gemarkung Kalk, Flur 
22, Teilstück aus Flurstück 683) wird hiermit gem. § 7 Stra-
ßen- und Wegegesetz NRW (StrWG) verfügt. Die Benutzung 
der Wegeflächen des Verbindungsweges wird auf den öffentli-
chen Verkehr durch Fußgänger beschränkt. Die Teileinziehung 
erfolgt gemäß § 7 Abs. 2 StrWG aus überwiegenden Gründen 
des öffentlichen Wohls.

Ein Plan, auf dem die Lage der eingezogenen Flächen ersicht-
lich ist, kann beim Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, Zimmer 13 C 60, 

montags und donnerstags		 von 8.00 – 16.00 Uhr,
dienstags			   von 8.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs und freitags		  von 8.00 – 12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
22798) eingesehen werden.

Die oben genannte Teileinziehung gilt am Tage nach der Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben. 
Sie wird mit der öffentlichen Bekanntmachung wirksam. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Teileinziehung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Köln, Köln 
erhoben werden. 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Cornelia Müller, kommissarische Amtsleiterin

194 Widmung der Zufahrt von der Kalk-Mülheimer-
Straße zum Parkplatz Vorsterstraße in Köln-Kalk, 
Gemarkung Kalk, Flur 22, Flurstücke 508 und 510

Die Widmung der Zufahrt von der Kalk-Mülheimer-Straße 
(zwischen den Häusern Kalk-Mülheimer-Str. 14 und 16) zum 
Parkplatz Vorsterstraße in Köln-Kalk (Gemarkung Kalk, Flur 
22, Flurstücke 508 und 510), als Gemeindestraße ohne Benut-
zungsbeschränkung wird gemäß § 6 Straßen- und Wegege-
setz NRW (StrWG) verfügt.

Die Widmung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam. 

Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fläche ersicht-
lich ist, kann beim Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, Zimmer 13 C 60, 

montags und donnerstags		 von 8.00 – 16.00 Uhr,
dienstags			   von 8.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs und freitags		  von 8.00 – 12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
22798) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Köln, Köln, er-
hoben werden. 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Cornelia Müller, kommissarische Amtsleiterin

195 Bekanntmachung des Umlegungsausschusses der 
Stadt Köln

Gemäß § 71 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 20.07.2004, 
bekannt gemacht am 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der 
derzeit gültigen Fassung wird hiermit ortsüblich bekannt 
gemacht, dass der Umlegungsplan vom 26.11.2003 in der 
Fassung seiner Änderungsbeschlüsse vom 06.09.2004, 
03.11.2004, 29.06.2005, 29.03.2006, 25.10.2006, 27.05.2009 
und 14.04.2015 für das Umlegungsgebiet Nr. 355 in Köln-Porz 
/ Zündorf, – zwischen der Schmittgasse, Haus Nr. 98, bis Flur-
stück 796, Nordwestgrenzen der Flurstücke 861 (tlw.), 857 
und 7 (tlw.), Südwest- und Nordwestgrenze von Flurstück 750, 
Houdainer Straße, Nordwestgrenze von Flurstück 595, Wah-
ner Straße, von Haus Nr. 35 a bis Haus Nr. 53, Südostgrenze 
von Flurstück 613, Nordostgrenze von Flurstück 34 (tlw.), Zum 
Stumpfen Kreuz, Houdainer Straße bis Flurstück 833, Südost-
grenzen der Flurstücke 833, 832 und 831, Südost- und Süd-
westgrenzen von Flurstück 830 und Wohnweg bis zur Schmitt-
gasse, – am 27.05.2015 unanfechtbar geworden ist.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Feststellungen der Unanfechtbarkeit kann inner-
halb von sechs Wochen nach Bekanntmachung Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung gestellt werden.
Über den Antrag auf gerichtliche Entscheidung entscheidet 
das Landgericht – Kammer für Baulandsachen – in Köln.
Der Antrag ist beim Umlegungsausschuss der Stadt Köln, Wil-
ly-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, einzureichen.
In dem Verfahren vor der Baulandkammer des Landgerichts 
Köln können Anträge nur durch einen in der Bundesrepublik 
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt gestellt werden.
Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden ei-
nes bestellten Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet 
werden.

Köln, 11.06.2015
Der Geschäftsführer des Umlegungsausschusses
gez. Wilhelms
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196 Seniorenvertretung der Stadt Köln 
Stadtbezirk Kalk

Am 29.04.2015 ist der Seniorenvertreter des Stadtbezirks 
Kalk, Herr Norbert Göbel, verstorben.

Entsprechend den Vorschriften der Wahlordnung zur Wahl 
der Seniorenvertretung der Stadt Köln rückt Herr Peter Peters 
nach. Herr Peters hat mit Erklärung vom 22.05.2015 die Nach-
folge angenommen.

197 Bekanntmachung der Bezirksregierung Köln 
Überschwemmungsgebietsverordnung Ostgraben 
und Senkelsgraben 
Az.: 54.2.12.1-Ostgraben

Nach § 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 112 Abs. 
1 Sätze 1-3 und 5 Landeswassergesetz (LWG) ist das Über-
schwemmungsgebiet (ÜSG) beiderseits des Ostgrabens (Ge-
wässerkennzahl – GKZ -273422) – vom Gewässerkilometer 
(km) ca. 0+000 bis zum km ca. 1+090 – und beiderseits des 
Senkelsgrabens (GKZ 27342) – vom km ca. 0+000 bis zum. 
km ca. 2+180 – im Bereich der Stadt Köln von der Bezirks-
regierung Köln durch eine ordnungsbehördliche Verordnung 
festzusetzen. In dem Verfahren zur Festsetzung des vorge-
nannten Überschwemmungsgebietes ist eine Beteiligung der 
Öffentlichkeit unter entsprechender Anwendung des § 73 Abs. 
2 bis 5 Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) durchzuführen. 
Die Unterlagen für die Festsetzung des ermittelten Über-
schwemmungsgebietes des Ostgrabens und des Senkels-
grabens werden gemäß § 112 Abs. 1 Sätze 1-3 und 5 LWG 
i.V.m. § 73 Abs. 2 bis 5 VwVfG NRW einen Monat lang in der 
Stadt Köln, in deren Bereich sich die Festsetzung des vorge-
nannten Überschwemmungsgebietes auswirkt, und zwar in 
der Zeit vom Dienstag, den 30.06.2015 bis zum Mittwoch, den 
29.07.2015 einschließlich bei Stadt Köln, Umwelt- und Ver-
braucherschutzamt, Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 
Köln, Zimmer 07F42 während der Dienststunden: 
Mo, Di und Do von 8 bis 16 Uhr
Mi und Fr von 8 bis 12 Uhr 
sowie nach telefonischer Vereinbarung unter Telefon: 0221/ 
221-22020 zur Einsichtnahme ausgelegt. 

Gleichzeitig wird diese Bekanntmachung gemäß § 27 a VwVfG 
NRW auf der Internetseite der Stadt Köln unter www.stadt-ko-
eln.de/artikel/62844/index.html veröffentlicht. Die Unterlagen 
werden parallel, das heißt mit Beginn der Offenlage bis zum 
Ende der Einwendungsfrist auf der Internetseite der Bezirks-
regierung Köln unter: 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/54_
ueberschwemmungsgebiete/ostgraben_senkelgraben/index.
html zugänglich gemacht. Maßgeblich ist der Inhalt der zur 
Einsichtnahme bei der Stadt Köln ausliegenden Unterlagen.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-
den, kann bis spätestens zwei Wochen nach dem Ende der 
Auslegungsfrist, d.h. bis einschließlich zum Mittwoch, den 
12.08.2015, schriftlich oder zur Niederschrift bei Stadt Köln, 
Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Willy-Brandt-Platz 2, 

50679 Köln oder bei der Bezirksregierung Köln, Zeughausstr. 
2-10, 50667 Köln, Einwendungen erheben.

Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG, die auf Grund 
einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt 
sind, Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung 
gegen die Entscheidung nach § 74 VwVfG einzulegen, kön-
nen innerhalb der vorgenannten Frist Stellungnahmen zu dem 
Festsetzungsverfahren abgeben.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind nach § 73 Abs. 4 VwVfG 
NRW alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Die Erhebung einer 
fristgerechten Einwendung setzt voraus, dass aus der Einwen-
dung zumindest der geltend gemachte Belang und die Art der 
Beeinträchtigung hervorgehen, die Einwendung unterschrie-
ben und mit einem lesbaren Namen und Anschrift versehen ist. 
Einwendungen ohne diesen Mindestinhalt sind unbeachtlich. 
Wirksam erhobene Einwendungen werden von der Bezirksre-
gierung Köln im Rahmen der Festsetzung des Überschwem-
mungsgebietes geprüft. 
Weitere Informationen sowie Äußerungen und Fragen zum Ver-
fahren können bis zum Ablauf der Auslegungsfrist bei der für 
das Verfahren zuständigen Bezirksregierung Köln angefordert 
bzw. eingereicht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Einwendungsfrist von dem Zeitpunkt der Übermittlung ange-
forderter Informationen bzw. Beantwortung gestellter Fragen 
unberührt bleibt.

In dem festgesetzten Überschwemmungsgebiet gelten die 
Verbots- und Genehmigungstatbestände sowie die sonstigen 
Regelungen gemäß § 78 WHG und § 113 Abs. 2 Sätze 1 bis 5, 
Abs. 3, 5 und 6 LWG. Ich weise darauf hin, dass ich das Über-
schwemmungsgebiet des Ostgrabens und des Senkelsgra-
bens bereits vorläufig gesichert habe. Die vorläufige Sicherung 
des Überschwemmungsgebietes im Sinne des § 76 Abs. 3 
WHG tritt am 01.07.2015 in Kraft und endet mit dem Inkraft-
treten der Überschwemmungsgebietsverordnung. Die Veröf-
fentlichung der vorläufigen Sicherung erfolgt am 08.06.2015 
im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln. Die Karten der 
vorläufigen Sicherungen entsprechen den in diesen Festset-
zungsverfahren ausgelegten Karten. Die Verbots- und Geneh-
migungstatbestände sowie die sonstigen Regelungen gemäß 
§ 78 WHG und § 113 Abs. 2 Sätze 1 bis 5 Abs. 3, 5 und 6 LWG, 
wie für ein bereits festgesetztes Überschwemmungsgebiet, 
gelten für die vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebie-
te entsprechend.

Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Unterlagen entste-
hen, werden nicht erstattet.

Köln, den 01.06.2015
Bezirksregierung Köln
Obere Wasserbehörde
Im Auftrag
gez. Vesper

http://www.stadt-koeln.de/artikel/62844/index.html
http://www.stadt-koeln.de/artikel/62844/index.html
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/54_ueberschwemmungsgebiete/ostgraben_senkelgraben/index.html
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/54_ueberschwemmungsgebiete/ostgraben_senkelgraben/index.html
http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/54_ueberschwemmungsgebiete/ostgraben_senkelgraben/index.html
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198 Feststellung des Jahresabschlusses der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln für das Geschäftsjahr 01. September 2012 bis 
31. August 2013

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 13.11.2014 
den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Gürzenich-Orchester Köln für das Geschäftsjahr 01.09.2012 – 
31.08.2013 festgestellt.

Darauf bezogen hat das Gemeindeprüfungsamt Nordrhein-
Westfalen mit Datum vom 05.05.2015 die Prüfungsvermerke 
folgenden Inhalts erteilt:

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
Heinrichstr. 1
44623 Herne

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung Gürzenich-Orchester Köln. Zur Durchführung der Jah-
resabschlussprüfung zum 31.08.2013 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach & Partner GmbH, 
Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 09.06.2014 den nachfolgend darge-
stellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An das Gürzenich-Orchester Köln, Köln:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht des Gürzenich-
Orchesters Köln, Köln für das Wirtschaftsjahr vom 1. Sep-
tember 2012 bis 31. August 2013 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den er-
gänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ab-
zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundla-
ge für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzen-
den landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden 
Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Dr. Dornbach & Partner GmbH ausgewertet 
und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 
kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollin-
haltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verord-
nung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.“

Herne, den 05.05.2015

GPA NRW
Im Auftrag
Wilma Wiegand

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln für das Ge-
schäftsjahr 01.09.2012 – 31.08.2013 liegen zur Einsichtnahme 
bei der Dienststelle vor.

Köln, den 11.06.2015

Gürzenich-Orchester Köln
– Betriebsleitung – 
gez. Patrick Schmeing
Geschäftsführender Direktor
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199 Jahresabschluss der KölnKongress GmbH, Messe-
platz 1, 50679 Köln

Die Gesellschafterversammlung der KölnKongress GmbH hat 
am 17. Juni 2015 den Jahresabschluss zum 31.12.2014 fest-
gestellt.

Aufgrund des Organschaftsverhältnisses zu der Stadt Köln 
– eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum 
Köln und der Verlustausgleichsvereinbarung weist die Gesell-
schaft ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft RSM Verhülsdonk GmbH, Köln, 
hat am 21. Mai 2015 ihren uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt.

Der Geschäftsbericht mit Jahresabschluss und Lagebericht 
der Geschäftsführung kann bei Bedarf in den Geschäftsräu-
men der KölnKongress GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln, 
nach vorheriger Anmeldung eingesehen werden.

Die Geschäftsführung
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und  
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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